Das Adhäsionsverfahren nach §§ 403 ff. StPO eröffnet dem Geschädigten einer Straftat die Möglichkeit, im Strafverfahren materielle Kompensation für erlittene Schäden zu erlangen. Rechtstatsächliche Untersuchungen zeigen, dass für Opfer von Straftaten das Wiedergutmachungsbedürfnis, gerade auch in seiner finanziellen Dimension, generell eine sehr große Rolle spielt (vgl. Kilchling, NStZ 2002, S. 57 [62]; ders., DVJJ-Journal 2002, S. 14 m. w. N.; BTDrucks 15/ 814, S. 6 m. w. N.). Im Einzelfall - wenn z. B. aufwändige Fahndungsmaßnahmen und Zwangsmittel erforderlich sind, um den staatlichen Strafanspruch durchzusetzen - kann die Anhaftung der Entschädigungsmöglichkeit an das Strafverfahren für den Geschädigten die einzige Möglichkeit darstellen, Kompensation zu erlangen. Der Gesetzgeber hat vor diesem Hintergrund die Rechte des Adhäsionsklägers mehrfach gestärkt in dem Bestreben, dem Adhäsionsverfahren in der Rechtswirklichkeit eine größere Bedeutung zu verschaffen (vgl. Brokamp, Das Adhäsionsverfahren - Geschichte und Reform, 1990; Dallmeyer, JuS 2005, S. 327; Hilger, GA 2004, S. 478 [482 ff.]). Mit den Änderungen durch das Opferrechtsreformgesetz vom 24. Juni 2004 (BGBl I S. 1354) beabsichtigte der Gesetzgeber, die Durchführung des Adhäsionsverfahrens zum Regelfall der Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche des Opfers zu machen (vgl. BTDrucks 15/ 1976, S. 8 [16]; Protokoll der 71. Sitzung des Deutschen Bundestags am 5. November 2003, S. 6082 A; Protokoll der 75. Sitzung des Deutschen Bundestags am 13. November 2003, S. 6470 B; Protokoll der 94. Sitzung des Deutschen Bundestags am 4. März 2004, S. 8401 B, 8403 C, 8406 B).                                BVerfG, Beschluss vom 27. 12. 2006 - 2 BvR 958/ 06
Das Adhäsionsverfahren
1. “Handwerkszeug”

Die wesentlichen Rechtsgrundlagen  für das Adhäsionsverfahren finden sich in

· §§ 403 – 406 c StPO
· § 81 JGG

· Ziffer 173 – 174 RiStBV

Ziffer 173 S. 3  RiStBV liefert gleich  den ersten Hinweis zur Vermeidung von Haftungsfällen mit:

„ Auch wird er darauf hinzuweisen sein, dass es sich in der Regel empfiehlt, den Antrag möglichst frühzeitig zu stellen, dass er seinen Anspruch noch im Zivilrechtsweg verfolgen kann“ .
Nach § 404 Abs. 2 StPO hat die Antragstellung dieselben Wirkungen wie die Erhebung der Klage nach im bürgerlichen Rechtsstreit. Sie treten aber erst mit dem Eingang bei Gericht ein.
2. Adhäsionsverfahren – Vorteile/ Nachteile

Die rechtstatsächliche Forschung belegt, dass Adhäsionsanträge in der Praxis nur selten eingebracht werden.

Die meisten Anwälte stehen der Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche im Strafverfahren bei vermögensrechtlich relevanter Schädigung des Opfers reserviert gegenüber 
 und sehen eine Vielzahl von Nachteilen. Sie fürchten sich den Unmut des Gerichtes zuzuziehen, halten das Verfahren für kompliziert bzw. verfahrensverlängernd oder hoffen im nachfolgenden Zivilverfahren besser Erfolge erzielen zu können. Wesentlich ist aber die Befürchtung, dass materielle Forderungen Ressentiments gegenüber dem Opfer auslösen könnten. 

Demgegenüber gibt es eine Reihe sehr bedeutsamer Vorteile gegenüber der Geltendmachung von Ansprüchen einem nachfolgenden Zivilverfahren:

· Zeit- und Ressourcengewinn durch nur ein Gerichtsverfahren

· erhöhte Bereitschaft des Täters zum Schadensausgleich gegenüber einem späteren Zivilverfahren

· keine Gefahr divergierender Entscheidungen 

· Möglichkeit des verjährungsrelevanten Vorgehens gegen den Beschuldigten, dessen Aufenthalt unbekannt ist

Die rechtlichen Unterschiede zum Zivilverfahren sind bedeutsam:

· kein Kosten- oder Auslagenvorschuss wie er im Zivilverfahren nach  §§ 379, 402 ZPO zu leisten ist  und geringere Gerichtsgebühren, die nur im Falle einer positiven Entscheidung anfallen

· kein Anwaltszwang

· geringere Anforderungen an die Antragsschrift im Adhäsionsverfahren gegenüber dem Zivilverfahren (§ 404 Abs. 1 S. 2 StPO)

· Amtsermittlungsgrundsatz statt Parteimaxime (§§ 404 Abs. 5 statt 114 ZPO, 406 Abs. 2 statt § 313 b Abs. 1 ZPO);

· der Adhäsionskläger ist Zeuge in eigener Sache

· es gibt keine klageabweisende Entscheidung, sondern der Adhäsionskläger kann es beim Zivilgericht weiter versuchen (§ 406 b Abs. 1 StPO)

· keine Widerklage zulässig 

3. Voraussetzungen und Ablauf
3.1. Zulässigkeit und Antrag
Mit dem Adhäsionsverfahren kann ein 

· aus der Straftat erwachsener vermögensrechtlicher Anspruch
· der zur Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte gehört

· und noch nicht anderweitig gerichtlich anhängig gemacht ist

· ohne Rücksicht auf den Streitwert

· durch den Verletzten oder seinen Erben

· gegen den Beschuldigten

geltend gemacht werden.

Der Anspruch muss durch einen Antrag geltend gemacht werden. 
Voraussetzung ist allerdings, dass der  zur Zuständigkeit der Zivilgerichte gehörende Anspruch darf noch nicht anderweitig rechtshängig  ist. Ein Mahnsache gilt als mit Zustellung des Mahnbescheids rechtshängig geworden, wenn sie alsbald nach der Erhebung des Widerspruchs abgegeben wird. Erfolgt die Abgabe nicht „ alsbald“ entfällt die Rechtshängigkeit.

Der Adhäsionsantrag kann im Offizial- und im Privatklageverfahren gestellt werden. Im Privatklageverfahren ist der Antrag unzulässig. Er kann Wirksamkeit erlangen, wenn der Angeschuldigte Einspruch einlegt oder der Strafrichter wegen des Adhäsionsantrages Bedenken gegen eine Entscheidung ohne Hauptverhandlung hat und nach § 408 Abs. 3  eine Hauptverhandlung anberaumt.
Antragsberechtigt ist der prozessfähige oder gesetzlich vertretene Verletzte . Da die Vorschriften über die Befugnisse des Verletzten ihrem Zweck nach der Wahrnehmung vielfältiger rechtlich geschützter Interessen dienen, ist der Verletzte einer Straftat im weitesten Sinne gemeint. Nach diesem weiten Begriff des § 403 StPO soll Verletzter auch der durch eine Straftat nur mittelbar Geschädigte sein, so etwa der zivilrechtlich Anspruchsberechtigte aus den §§ 844, 845 BGB bei einem Tötungsdelikt. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgericht  sind die Verletztenbegriffe des  § 403 und des § 406 d StPO identisch  zu verstehen. Das berechtigte Interesse daran, zur Prüfung von Ansprüchen, die im Adhäsionsverfahren verfolgt werden könnten, auch Einsicht in die Strafakte zu nehmen, spreche für eine einheitliche Auslegung des Verletztenbegriffs in § 403 StPO und § 406e StPO. 
  
Das Antragsrecht besteht unabhängig davon, ob der Verletzte einen Strafantrag gestellt hat.

Neben dem Verletzten ist auch sein Erbe antragsberechtigt.
Beruht die Antragberechtigung eines Adhäsionsklägers auf seiner Erbenstellung, so ist zum Nachweis der Erbfolge entweder ein Erbschein vorzulegen oder die Erbenstellung auf andere Weise nachzuweisen.
 Das kann das Verfahren verzögern und damit nach § 406 Abs. Satz 5 StPO zur Erledigung im Strafverfahren ungeeignet machen. 

Ist die Antragsberechtigung im Sinne des § 403 StPO für das Adhäsionsverfahren nicht belegt , ist der Adhäsionsantrag unzulässig.
Die Erbenstellung kann durch Gesetz oder letztwillige Verfügung erworben sein. Andere Rechtsnachfolger sind ausdrücklich nicht antragsberechtigt, also auch nicht der Sozialversicherer, der Haftpflichtversicherer oder der Zessionar, an den die Forderung aus der Straftat abgetreten wurde.

Mehrere Erben sind jeder für sich alleine antragsberechtigt. Gehört ein Anspruch zum Nachlass, so kann der Verpflichtete nach § 2039 BGB aber nur an alle Erben gemeinschaftlich leisten und jeder Miterbe kann nur die Leistung an alle Erben fordern. Jeder Miterbe kann verlangen, dass der Verpflichtete die zu leistende Sache für alle Erben hinterlegt oder, wenn sie sich nicht zur Hinterlegung eignet, an einen gerichtlich zu bestellenden Verwahrer abliefert.
Antragsgegner ist „ der Beschuldigte“. Ein Adhäsionsverfahren gegenüber einem Jugendlichen findet nicht statt. § 81 JGG lässt das Adhäsionsverfahren gegen Heranwachsende zu.

Der Antragsgegner muss verhandlungsfähig sein, braucht aber nicht zwingend prozessfähig zu sein. Allerdings setzen zivilrechtlich wirksame materiell-rechtliche und prozessuale Erklärungen wie ein Anerkenntnis oder ein Vergleich Geschäftsfähigkeit voraus. Dies richtet sich nach den §§ 261, 696 Abs. 3, 700 Abs. 2 BGB.
Der Antrag kann schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten geschehen. In der Hauptverhandlung kann der Antrag auch mündlich bis zum Beginn der Schlussvorträge durch den Antragsteller oder seinen Bevollmächtigten  gestellt werden. Wird dem Nebenkläger gemäß § 397 a Abs. 1 StPO ein Rechtsanwalt als Beistand bestellt, so erstreckt sich die Beiordnung nicht auch auf das Adhäsionsverfahren. Der Rechtsanwalt ist daher nicht befugt, für den Nebenkläger vermögensrechtliche Ansprüche gegen den Angeklagten im Adhäsionsverfahren einzuklagen und seine diesbezüglichen Gebühren gegen die Staatskasse geltend zu machen, es sei denn er wurde dem Nebenkläger im Rahmen der Gewährung von Prozeßkostenhilfe gemäß § 404 Abs. 5 Satz 2 StPO, § 121 Abs. 2 ZPO gesondert für das Adhäsionsverfahren beigeordnet.

Der Inhalt des Antrags ergibt sich aus § 404 StPO.  Er muss den Gegenstand und Grund des Anspruchs bestimmt bezeichnen und soll die Beweismittel enthalten. Der Antragsteller muss einen bestimmten Antrag formulieren, da ansonsten die notwendige inhaltlich eindeutige Festlegung, welche Entscheidung  begehrt wird- auch im Hinblick auf eine vollstreckungsfähige Entscheidung – nicht erreicht werden kann. Bei Geldansprüchen ist also ein bestimmter Antrag – und im Hinblick auf den auch im Adhäsionsverfahren geltenden  § 308 ZPO bei Nebenforderungen der Zinsbeginn und die geltend gemachte Zinshöhe angegeben werden. Für die Herausgabe eines Gegenstandes muss nach zivilprozessualen Kriterien eine so präzise Beschreibung erfolgen, dass der Gerichtsvollzieher den Gegenstand ohne Verwechselung vollstrecken kann.
Bei der Geltendmachung von Schmerzensgeld kann die Höhe wie im Zivilprozess in das Ermessen des Gerichts gestellt werden. Da eine Angabe zum Streitwert erforderlich ist, empfiehlt es sich wie bei einer zivilrechtlich geführten Schmerzensgeldklage, Angaben zu den ungefähren Vorstellungen des Antragstellers zu machen. Daran ist das Gericht nicht gebunden.
Eine Bezifferung des Antrags ist entbehrlich, wenn sich der Betrag erst nach durchgeführter Beweisaufnahme, also etwa nach Anhörung eines Sachverständigen bestimmen lässt.
 Anstelle eines Leistungsantrags kann der Antragsteller auch einen Feststellungsantrag stellen, wenn der Schaden im Adhäsionsverfahren nicht oder noch nicht vollständig bezifferbar ist und wegen ansonsten drohender Verjährung ein berechtigtes Interesse an der Feststellung der Ersatzpflicht besteht.

Muster 1:

Schadensersatzantrag im Adhäsionsververfahren

An das
Landgericht Essen
Zweigertstraße 52

45130 Essen

Essen, den …………………….

In der Strafsache
gegen Herrn A………….. B…………..
wegen schwerer Körperverletzung
Az.: - 52 KLs 12 Js 16/10 – 56/10 –

stelle ich im Namen und mit Vollmacht der Geschädigten Frau E………….. F……………., wohnhaft ……………….., folgende

Adhäsionsanträge:

1. Der Angeklagte wird verurteilt, an die Antragstellerin ………………… € nebst 5 %-Punkten über den Basiszinssatz zu zahlen.

2. Der Angeklagte trägt die Kosten des Adhäsionsverfahrens.

3. Die Entscheidung ist vorläufig vollstreckbar.

Vorläufiger Streitwert: ……………… €

Begründung:
Die Antragstellerin macht gegen den Angeklagten Schadensersatzansprüche wegen einer von ihm begangenen schweren Körperverletzung geltend.

1. Der Angeklagte hat am ( Tatschilderung folgt )  ............….

Beweis:
Zeugnis des Herrn G…………….. H………………., wohnhaft …………; Inaugenscheinnahme der Lichtbilder der Strafakten des ………….., 
Az.: ……………..

2. Die Antragstellerin hat folgenden materiellen Schaden erlitten:

a) …………………                    (Aufstellung von Belegen)

b) ………………..

c) ………………..

Summe ……………… €

3. Für den entstandenen Schaden ist der Angeklagte schadensersatzpflichtig, § 823 Abs. 1 BGB........

4. Der Zinsanspruch ist aus Verzug begründet. Die Ersatzansprüche wurden gegenüber dem Angeklagten jeweils mit Schriftsatz vom ………….. geltend gemacht und mit Schreiben vom …………… unter Fristsetzung zum ……………. angemahnt. Der Angeklagte hat hierauf nicht erwidert und auch nicht gezahlt.

5. Die im Adhäsionsverfahren geltend gemachten Ansprüche sind anderweitig nicht anhängig. 

6. Die Ansprüche sind geeignet, im Strafverfahren erledigt zu werden, ohne dass das Verfahren dadurch unangemessen verzögert würde. Der Angeklagte hatte bisher die Schadensersatzpflicht nicht bestritten, so dass voraussichtlich keine Beweiserhebung notwendig ist, die nicht schon im Strafverfahren durchgeführt wird. 

7. Die Erledigung der Ansprüche im Adhäsionsverfahren ist auch aus Kostengründen und im Interesse der Beschleunigung geboten. Durch die Zuerkennung des Schadensersatzes kann eine zivilrechtliche Klage mit erneuter Beweisaufnahme vermieden und der Rechtsstreit endgültig beendet werden.

Es wird gebeten, die Zustellung der Adhäsionsantragsschriften an den Beklagten zu bewirken und die Antragstellerin und deren Bevollmächtigte vom Hauptverhandlungstermin zu benachrichtigen.

Rechtsanwältin

Muster 2:
Einfügen aus Textbuch wie verfügt
3.2. Ablauf

Der Adhäsionsantrag kann bis zum Beginn der Schlussverträge gestellt werden, also auch bereits mit Beginn des Ermittlungsverfahrens. 
Nach § 406 h S. 1 Ziff. 3 StPO müssen Polizei und Staatsanwaltschaft den Verletzten frühzeitig, regelmäßig schriftlich und soweit möglich in einer für sie verständlichen Sprache darauf hinweise, dass einen aus der Straftat erwachsenen vermögensrechtlichen Anspruch im Strafverfahren geltend machen können. Der Inhalt der Belehrung ergibt sich aus Nr. 173 RiStBV.

Je nach Verfahrensstadium sind unterschiedliche Abläufe und Wirkungen zu beachten:














Wird der Antrag vor Beginn der Hauptverhandlung gestellt, so der Antragsteller von Ort und Zeit der Hauptverhandlung benachrichtigt. Der Antragsteller, sein gesetzlicher Vertreter und der Ehegatte oder Lebenspartner des Antragsberechtigten können an der Hauptverhandlung teilnehmen.

Wenn außerhalb der Hauptverhandlung angebrachten Adhäsionsanträge entgegen § 404 Abs. 1 Satz 3 StPO nicht förmlich zugestellt werden, fehlt es an einem wirksamen Adhäsionsantrag, was von Amts wegen zu prüfen ist (BGH NStZ-RR 2006, 380 m.w.N.). Durch die nochmalige Antragstellung in der Hauptverhandlung tritt keine Heilung eingetreten, wenn  die Anträge erst nach dem Schlussvortrag der Staatsanwaltschaft angebracht werden.
  Anders ist dies zu beurteilen, wenn nach den Schlussvorträgen die Hauptverhandlung unterbrochen, am nächsten Verhandlungstag erneut in die Beweisaufnahme eingetreten worden ist und sodann die Schlussvorträge noch einmal gehalten worden sind.

3.3. Entscheidungsmöglichkeiten des Gerichts
Das Gericht kann mit dem Antrag wie folgt verfahren

· Stattgabe durch „streitiges“ Urteil (ganz oder teilweise oder auch nur dem Grunde nach - § 406 Abs. 1 S. 1 u. 2 StPO)

· Anerkenntnisurteil (ganz oder teilweise - § 406 Abs. 2 StPO)

· Absehen von einer Entscheidung (§ 406 Abs. 1 S. 4 StPO)

Auf Antrag des Verletzten oder seines Erben und des Angeklagten nimmt das Gericht einen Vergleich über die aus der Straftat erwachsenen Ansprüche in das Protokoll auf. Es soll auf übereinstimmenden Antrag der Antragsberechtigten einen Vergleichsvorschlag unterbreiten (§ 405 StPO).

Bis zur Verkündung des Urteils kann der Antrag vom Verletzten oder seinem Erben zurückgenommen werden (§ 404 Abs. 4 StPO).

Für das Adhäsionsverfahren und die Entscheidung über den Adhäsionsantrag gelten grundsätzlich die Grundsätze des Strafprozessrechtes, es sei denn dass auf die Vorschriften der ZPO verwiesen würde. Somit gilt der Amtsermittlungsgrundsatz nach § 244 Abs. 2 StPO und der Antragsteller bleibt im Verfahren Zeuge. 
Das Gericht gibt dem Antrag in dem Urteil statt, mit dem der Angeklagte wegen einer Straftat schuldig gesprochen oder gegen ihn eine Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet wird, soweit der Antrag wegen dieser Straftat begründet ist. Die Entscheidung kann sich auf den Grund oder einen Teil des geltend gemachten Anspruchs beschränken; § 318 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. 
Das Gericht sieht von einer Entscheidung ab, wenn der Antrag unzulässig ist oder soweit er unbegründet erscheint. 
Im Übrigen kann das Gericht von einer Entscheidung nur absehen, wenn sich der Antrag auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange des Antragstellers zur Erledigung im Strafverfahren nicht eignet. Der Antrag ist insbesondere dann zur Erledigung im Strafverfahren nicht geeignet, wenn seine weitere Prüfung, auch soweit eine Entscheidung nur über den Grund oder einen Teil des Anspruchs in Betracht kommt, das Verfahren erheblich verzögern würde. Soweit der Antragsteller den Anspruch auf Zuerkennung eines Schmerzensgeldes (§ 253 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches) geltend macht, ist das Absehen von einer Entscheidung zulässig, wenn der Antrag unzulässig ist oder unbegründet erscheint.
Erwägt das Gericht, von einer Entscheidung über den Antrag abzusehen, weist es die Verfahrensbeteiligten so früh wie möglich darauf hin. Sobald das Gericht nach Anhörung des Antragstellers die Voraussetzungen für eine Entscheidung über den Antrag für nicht gegeben erachtet, sieht es durch Beschluss von einer Entscheidung über den Antrag ab.

Soweit das Gericht den der Anspruch nicht zuerkennt, kann er anderweit geltend gemacht werden.
Der Adhäsionsantrag hindert eine Verfahrenseinstellung nicht. Sobald das Verfahren endgültig eingestellt ist, wird der Antrag unzulässig, weil keine Entscheidung im Strafverfahren mehr  möglich ist. Auch in diesem Fall muss das Gericht eine Entscheidung darüber treffen, dass von einer Entscheidung abgesehen wird ( § 406 Abs. 1 Satz 3  StPO) Die Kostenentscheidung ist nach § 472 a Abs. 2 S. 2 StPO zu treffen.
Wird ein Verfahren nach § 153 a StPO nur vorläufig eingestellt, wir eine Absehensentscheidung erst mit der endgültigen Einstellung getroffen. Wird das Verfahren wieder aufgenommen, entfaltet der Adhäsionsantrag auch wieder seine Wirkung.

Die Rechtskraft der Adhäsionsentscheidung tritt mit Ablauf der Rechtsmittelfrist, Verzicht oder Rücknahme des Rechtsmittels ein.
3.4. Verfahrensrechte/Ablehnung eines Richters
Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes  ist der Antragsteller im Adhäsionsverfahren als Rechtsuchender im Sinne der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung anzusehen, dem die Ablehnung des gesetzlichen Richters offen steht, wenn dieser nicht die Gewähr der Unparteilichkeit bietet. 
Da das Adhäsionsverfahren seit seiner Stärkung durch das Opferrechtsreformgesetz den gesetzlichen Regelfall der Durchsetzung von Opferansprüchen darstellt, ist ein Antragsteller in erheblichem Maße beschwert, wenn das Verfahren, z.B. veranlasst durch ein parteiliches Verhalten des gesetzlichen Richters, scheitert und der Antragsteller sich auf ein neues - zeit- und kostenintensives - Verfahren vor den Zivilgerichten verwiesen sieht.

Zwar hat der Gesetzgeber ein solches Recht - anders als in § 24 Abs. 3 und § 397 Abs. 1 Satz 3 StPO - nicht ausdrücklich normiert. Die gesetzliche Ausgestaltung des Adhäsionsverfahrens in §§ 403 ff. StPO kann in einer den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Gewährleistung eines Ablehnungsrechts des Adhäsionsklägers genügenden Weise ausgelegt werden. Das Bundesverfassungsgericht geht davon aus, dass sich dem Gesetzgebungsverfahren entnehmen lässt, dass der Gesetzgeber das Stellen eines Befangenheitsantrags nicht generell ausschließen wollte (vgl. BTDrucks 15/ 1976, S. 15). Allerdings habe sich  der Gesetzgeber damit wohl auf das Ablehnungsrecht des Angeklagten (vgl. Protokoll der 75. Sitzung des Deutschen Bundestags am 13. November 2003, S. 6463 D - 6464 A m. d. H. auf BGHSt 37, S. 263 [264]) bezogen. Dass der Gesetzgeber ein Ablehnungsrecht des Adhäsionsklägers erwogen hätte, sei nicht zu erkennen. Damit ist von einer planwidrigen Regelungslücke auszugehen, die zu schließen sei.
Nach § 404 Abs. 2 StPO treten mit Eingang des Antrags bei Gericht die Wirkungen der Klageerhebung im bürgerlichen Rechtsstreit ein. Mit Einreichung der Klage bei Gericht ist im bürgerlichen Rechtsstreit die Möglichkeit eröffnet, ein Ablehnungsgesuch wegen Besorgnis der Befangenheit nach § 42 ZPO zu stellen. Die Rechtsfolgenverweisung des § 404 Abs. 2 StPO ist damit in verfassungskonformer Auslegung so zu verstehen, dass sie sich auf die Begründung eines Ablehnungsrechts des Adhäsionsklägers mit Eingang seines Antrags bei Gericht erstreckt. Über ein Ablehnungsgesuch des Adhäsionsklägers ist dann nach den für den Strafprozess geltenden Vorschriften der §§ 22 ff. StPO zu entscheiden.

3.5. Prozesskostenhilfe

Dem Antragsteller und dem Angeschuldigten ist auf Antrag Prozesskostenhilfe nach denselben Vorschriften wie in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zu bewilligen, sobald die Klage erhoben ist. § 121 Abs. 2 der Zivilprozessordnung gilt mit der Maßgabe, dass dem Angeschuldigten, der einen Verteidiger hat, dieser beigeordnet werden soll; dem Antragsteller, der sich im Hauptverfahren des Beistandes eines Rechtsanwalts bedient, soll dieser beigeordnet werden.
Über den Prozesskostenhilfeantrag eines Nebenklägers ist stets  gesondert zu entscheiden. Denn die Beistandsbestellung nach § 397 a I StPO erstreckt sich nicht auf das Adhäsionsverfahren. Für dieses besteht allein die Möglichkeit der Bewilligung von Prozeßkostenhilfe (§ 404 Abs. 5 StPO), über die für jede Instanz gesondert zu befinden ist (§ 404 Abs. 5 Satz 1 StPO, § 119 I Satz 1 ZPO).

Da die Bewilligung der Prozesskostenhilfe nach denselben Vorschriften wie in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten erfolgt (§ 404 Abs. 5 Satz 1 StPO), ist hierfür auch die Darlegung der wirtschaftlichen Voraussetzungen erforderlich.

Zuständig für die Entscheidung ist das mit der Sache befasste Gericht; die Entscheidung ist nicht anfechtbar
3.6. Rechtsmittel

Gegen den Beschluss, mit dem nach § 406 Abs. 5 Satz 2 von einer Entscheidung über den Antrag abgesehen wird, ist sofortige Beschwerde zulässig, wenn der Antrag vor Beginn der Hauptverhandlung gestellt worden und solange keine den Rechtszug abschließende Entscheidung ergangen ist. Im Übrigen steht dem Antragsteller ein Rechtsmittel nicht zu.

Soweit das Gericht dem Antrag stattgibt, kann der Angeklagte die Entscheidung auch ohne den strafrechtlichen Teil des Urteils mit dem sonst zulässigen Rechtsmittel anfechten. In diesem Falle kann über das Rechtsmittel durch Beschluss in nichtöffentlicher Sitzung entschieden werden. Ist das zulässige Rechtsmittel die Berufung, findet auf Antrag des Angeklagten oder des Antragstellers eine mündliche Anhörung der Beteiligten statt.
Die dem Antrag stattgebende Entscheidung ist aufzuheben, wenn der Angeklagte unter Aufhebung der Verurteilung wegen der Straftat, auf welche die Entscheidung über den Antrag gestützt worden ist, weder schuldig gesprochen noch gegen ihn eine Maßregel der Besserung und Sicherung angeordnet wird. Dies gilt auch, wenn das Urteil insoweit nicht angefochten ist.
3.7. Gebühren und Kosten

Der Schädiger hat dem Antragsteller die durch die Beauftragung eines Rechtsanwaltes entstehenden Kosten als Schadensposition zu ersetzen. 
Anders als im Zivilverfahren ist die Anrechnung der Geschäftsgebühr 2300 VV RVG auf die mit dem Betreiben des Adhäsionsverfahrens verdienten Gebühren nach Nr. 4143 VV RVG nicht vorgesehen.

Soweit dem Antrag auf Zuerkennung eines aus der Straftat erwachsenen Anspruchs stattgegeben wird, hat der Angeklagte gemäß § 472 a StPO  die dadurch entstandenen besonderen Kosten und die notwendigen Auslagen des Verletzten zu tragen.

Sieht das Gericht von der Entscheidung über den Antrag ab, wird ein Teil des Anspruchs dem Verletzten nicht zuerkannt oder nimmt der Verletzte den Antrag zurück, so entscheidet das Gericht nach § 472a Abs. 2 StPO nach pflichtgemäßem Ermessen, wer die insoweit entstandenen gerichtlichen Auslagen und die insoweit den Beteiligten erwachsenen notwendigen Auslagen trägt. Die gerichtlichen Auslagen können der Staatskasse auferlegt werden, soweit es unbillig wäre, die Beteiligten damit zu belasten.

3.8. Zwangsvollstreckung
Das Adhäsionsurteil steht einem im bürgerlichen Rechtsstreit ergangenen Urteil gleich. Das Gericht erklärt die Entscheidung für vorläufig vollstreckbar; 
Die §§ 708 bis 712 sowie die §§ 714 und 716 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. Ist über den Grund des Anspruchs rechtskräftig entschieden, so findet die Verhandlung über den Betrag nach § 304 Abs. 2 der Zivilprozeßordnung vor dem zuständigen Zivilgericht statt.

Die Vollstreckung richtet sich nach den Vorschriften, die für die Vollstreckung von Urteilen und Prozessvergleichen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gelten. Für das Verfahren nach den §§ 323, 731, 767, 768, 887 bis 890 der Zivilprozeßordnung ist das Gericht der bürgerlichen Rechtspflege zuständig, in dessen Bezirk das Strafgericht des ersten Rechtszuges seinen Sitz hat. Einwendungen, die den im Urteil festgestellten Anspruch selbst betreffen, sind nur insoweit zulässig, als die Gründe, auf denen sie beruhen, nach Schluss der Hauptverhandlung des ersten Rechtszuges und, wenn das Berufungsgericht entschieden hat, nach Schluss der Hauptverhandlung im Berufungsrechtszug entstanden sind.

Adhäsionsantrag





ab Eingang des Antrags bei Gericht


=


Antrag hat diesselben Wirkungen wie ein in gleicher Sache rechtshängig gemachte Klage vor dem Zivilgericht                            (§§ 404 Abs. 2 S. 1 StPO, 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB)





vor Eingang des Antrags bei Gericht


=


Antrag hat keine verjährungshemmende Wirkung     (§ 404 Abs. 2 S. 2 StPO)





Staatsanwaltschaft nimmt nur ausnahmsweise Stellung            (Nr. 174 Abs. 1 RiStBV)





außerhalb der Hauptverhandlung





innerhalb der Hauptverhandlung





Staatsanwaltschaft hat den bei ihm eingegangenen Entschädigungsantrag beschleunigt dem Gericht zuzuleiten                                     (Nr. 174 Abs. 2 RiStBV)





Verlesung der �Antragsschrift








Antrag wird nach Eingang der Akte bei Gericht dem Beschuldigten oder seinem Wahlverteidiger (§ 145 StPO) zugestellt (§ 404 Abs. 1 S. 2 StPO)
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